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Sehr geehrte Mieterin 

Sehr geehrter Mieter 

 
Gerne übergeben wir Ihnen in der Beilage einige Informationen zum Parkieren 

im öffentlichen Parkhaus Bellevue in Samedan: 

 

 Das Parkieren ohne gültiges, amtliches Kennzeichen ist nicht erlaubt. 

Zudem dürfen keine Pneus oder anderweitige Gegenstände im Parkhaus 

oder hinter dem Fahrzeug deponiert werden. 

 Das Weitergeben resp. Weiterverkaufen der Parkkarte ist nicht 

gestattet. Die Parkkarte lautet auf das der Gemeinde bekanntgegebene 

Fahrzeug mit dem entsprechenden Auto-Kennzeichen. 

 Es erfolgt keine Rückerstattung bei Nichtmehr-Verwendung der 

Parkkarte.  

 Es besteht kein Anspruch auf einen fixen Parkplatz. Während der 

Hochsaison kann es vorkommen, dass das Parkhaus zeitweise besetzt ist, 

in diesem Falle ist das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz und zum 

regulären Tarif zu parkieren. 

 Die Marke und die Farbe des Fahrzeuges müssen angegeben werden. 

 Ebenfalls ist eine gültige Telefon-Nummer zu hinterlegen, damit im 

Bedarfsfall Kontakt aufgenommen werden kann. 

 Eine Parkkarte berechtigt das Parkieren von einem Fahrzeug. Für ein 

zweites Fahrzeug ist das Lösen einer zweiten Parkkarte zwingend. 


